
Auszüge aus der 

Verfassung 
für das Land Nordrhein-Westfalen  

Vom 28. Juni 1950 

Artikel 2 

Das Volk bekundet seinen Willen durch Wahl, Volksbegehren und Volksentscheid. 

(...) 

Dritter Teil 

Von den Organen und Aufgaben des Landes 

Erster Abschnitt - Der Landtag 

Artikel 30 

(1) Der Landtag besteht aus den vom Volke gewählten Abgeordneten. 

(2) Die Abgeordneten stimmen nach ihrer freien, nur durch die Rücksicht auf das Volkswohl 
bestimmten Überzeugung; sie sind an Aufträge nicht gebunden. 

Artikel 31  

(1) Die Abgeordneten werden in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer, geheimer und freier Wahl 
gewählt. 

(2) Wahlberechtigt ist, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Wählbar ist, wer das Alter erreicht 
hat, mit dem die Volljährigkeit eintritt. 

(3) Die Wahl findet an einem Sonntag oder einem gesetzlichen Feiertag statt. 

(4) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt. 

Artikel 32 

(1) Vereinigungen und Personen, die es unternehmen, die staatsbürgerlichen Freiheiten zu 
unterdrücken oder gegen Volk, Land oder Verfassung Gewalt anzuwenden, dürfen sich an Wahlen 
und Abstimmungen nicht beteiligen. 

(2) Die Entscheidung darüber, ob diese Voraussetzungen vorliegen, trifft auf Antrag der 
Landesregierung oder von mindestens fünfzig Abgeordneten des Landtags der 
Verfassungsgerichtshof. 

Artikel 33 

(1) Die Wahlprüfung ist Sache des Landtags. 

(2) Ihm obliegt auch die Feststellung, ob ein Abgeordneter des Landtags die Mitgliedschaft 
verloren hat. 

 



(3) Die Entscheidung kann durch Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof angefochten werden. 

(4) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt. 

Artikel 34  

Der Landtag wird auf fünf Jahre gewählt. Die Neuwahl findet im letzten Vierteljahr der Wahlperiode 
statt. 

Artikel 35 

(1) Der Landtag kann sich durch eigenen Beschluß auflösen. Hierzu bedarf es der Zustimmung 
der Mehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl. 

(2) Der Landtag kann auch gemäß Artikel 68 Abs. 3 aufgelöst werden. 

(3) Nach der Auflösung des Landtags muß die Neuwahl binnen sechzig Tagen stattfinden. 

Artikel 36 

Die Wahlperiode des neuen Landtags beginnt mit seiner ersten Tagung. 

Artikel 37  

Der Landtag tritt spätestens am zwanzigsten Tage nach der Wahl, jedoch nicht vor dem Ende der 
Wahlperiode des letzten Landtags, zusammen. 

(...) 

Artikel 46  

(1) Abgeordnete dürfen an der Übernahme und Ausübung ihres Mandats nicht gehindert oder 
hierdurch in ihrem Amt oder Arbeitsverhältnis benachteiligt werden. Insbesondere ist unzulässig, 
sie aus diesem Grunde zu entlassen oder ihnen zu kündigen. 

(2) Beamte, Angestellte und Arbeiter bedürfen zu der mit den Obliegenheiten ihres Mandats als 
Mitglieder des Landtags verbundenen Tätigkeit keines Urlaubs. Bewerben sie sich um einen Sitz 
im Landtag, so ist ihnen der zur Vorbereitung ihrer Wahl erforderliche Urlaub zu gewähren. 

(3) Die Wählbarkeit von Beamten, Angestellten des öffentlichen Dienstes und Richtern im Lande 
Nordrhein-Westfalen kann gesetzlich beschränkt werden. 

 


